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gut aufgeführten Hochamtes erbaute Herr v. Stockhansen die Versammlung
mit einem wunderschönen Solo. Die nachmittägige Geier war im Theater

und bestand in der Rede des Präfekten, in Musik, Gesang und Deklamation.

Der Redner wählte znm Thema seines Vortrages „die Schulzucht". Hat
derselbe seine Anfgabe im Allgemeinen sehr befriedigend gelöst, so bildete doch

den Glanzpunkt der Rede eine sehr gelungene Allegorie an die von dcr Anstalt

scheidenden Jünglinge.

— In Vollziehung des Gesetzes über die Lehrerbesoldungen vom 9.

März abhin hat der Regicrungsrath verordnet, die Gehaltszulage eines Lehrers

für Diensttreue und Lehrtüchtigkeit solle 40 bis 120 Fr., die Zulage

für Abhaltung einer Wiederholungsschule 30 bis 50 Fr., die Zulage für
Schülerzahl 20 bis 50 Fr. und die Zulage für Dienstalter ebenfalls 20 bis

50 Fr. betragen. Auf eine Zulage für Diensttreue und Lehrtüchtigkeit haben

nur solche Lehrer Anspruch, welche bereits fünf Dienstjahre zählen und definitiv

angestellt sind. Eine Zulage für die Schülerzahl erhalten jene Lehrer, welche

in eincr zweiklassigen Schule über 50 schulpflichtige Kinder haben. Eine

Anlage für das Dienstalter erhalten diejenigen Lehrer, welche über 10 Jahre im

Schuldienste des Kantons stehen. Dieselbe beträgt im eilften Anstellungsjahr
20 Fr. und steigt dann von 5 zu 5 Dienstjahrcn bis nnd mit dem 26.

Dienstjahr je um 10 Fr.
Appenzell A.-Rh. Ueber den in den letzten 4 Wochen abgehaltenen

Repetentcnkurs mit den Lehrern äußert sich ein erfahrener Schulmann, der

dem Kurs beiwohnte, in folgender Weise: Ich glaubte, in der appenzellischen

Lehrerschaft nicht das suchen zu dürfen, was ich gefunden. Wenn auch einige

sehr schwache Kräfte da sind, so muß ich doch gestehen, daß Mehrere in

pädagogischen Dingen einen so gesunden Sinn kundgeben, daß sich etwas Tüchtiges

von ihnen erwarten läßt.

Waadt. In Lausanne tagte am 27. Juli die waadtländische pädagogische

Gesellschaft. Den wichtigsten Verhandlungsgegenstand bildete der Antrag,
den Kanton in Schulkreise mit stehenden Jnspektorate» zu theilen; beinahe

einstimmig wurde beschlossen, diesen Wunsch vor die kompetente Behörde zn

bringen. Unter den einzeln kundgegebenen Wünschen nvtirt man dcn nach

Gründen eines pädagogischen Vereins für die gesammte romanische Schweiz

und den nach Aufnahme des Deutschunterrichts in der Normalschule.

Neuenburg. Die Nachsuchungen nach Lettischen Alterthümern, wie sie

u. A. von Herrn Kommandant Schwab von Biel in dem Bieler- und Neucn-

burgersee betrieben wurden und in das Privatmuseum dieses achtungswerthen

Mannes fehr interessante und reiche Resultate lieferten, sollen jetzt von Herrn
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Prof. Desor in Neuenbürg niit nicht minderm Eifer unternommen werden und

hat dieser Gelehrte zu diesem Zwecke einen eigenen Tauchapparat von Paris
her kommen lassen. Derselbe setzt den Taucher in den Stand, längere Zeit
unter dem Wasser zn verweilen und die Stellen zu untersuchen, wo die Lettischen

Pfahlbauten ihre Grundlagen hatten.

Anzeigen.
Promulgation.

Die Erziegungsdirektton des àntons Nern,
in Ausführung der AH 20 und 21 des Gesetzes iiber die Organisation deS

Schulwesens vom 4. Juli 1856,
beschließt:

Das von Herrn Alexander Hutter, Zeichnungslehrer an der Kantonsschule

in Bern, ausgearbeitete nnd von ihm selbst in Verlag genommene Werk :

„Der Zeichnen-Unterricht für Volksschulen"
ist als obligatorisches Lehrmittel in sämmtlichen reformirten und katholischen

deutschen Primarschulen des Kantons Bern dem Zeichnungsunterrichte zu Grunde

zu legen.
Jede Schule hat, nachdem sie die drei ersten Hefte als Grundlage für

das Zeichnungsfach tüchtig durchgeübt, nach den Bedürfnissen, welche die

Beschäftigungen einer Landesgegend erheischen, weitere Hefte auszuwählen, UM
ihre Schüler für die bildliche Darstellung von Gegenständen aus dem Berufsleben

so weit möglich zu befähigen.
Bern, im Angust 1859:

Dcr Direktor dcr Erziehung:
vr. Lehmann.

Zur Notiz nah me.

1) Die Berkaufspreise gegen Baar an alle Schulanstalten des KantonS
Bern sind festgesetzt wie folgt :

Heft 1, 2, 3, 4 und 9, jedes Fr. 1. 75
Hest 8 und 10, jedes „ 2. —
Heft 5, 6 und 7, jedes » 2. 50

Die Versendung an alle Besteller hat ohne Anrechnung irgend welcher
Kosten, Frankaturen ausgenommen, zu geschehen. Bei unfrankirten Bestellungen
ist das Porto den Bestellern anzurechnen.

2) Bei partienweisem Ankauf von wenigstens cin Dutzend Heften wird
per Heft 15 Rappen Rabatt gestattet.

3) Herr Hutter ist verpflichtet, alle Hefte stets vorräthig zu haben, damit
jeder Bestellung sofort entsprochen werden kann.

4) Jedes Heft soll einzeln gekauft werden können. Zur Verabfolgung
einzelner Blätter ist hingegen Herr Hutter nicht verpflichtet.
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